
 

  

 

  

   

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Verordnung über Herkunftsnachweise für Strom aus erneuerbaren Energien 
(Herkunftsnachweisverordnung – HkNV) 

A. Problem und Ziel 

Die „Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur 

Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und anschließen

den Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG“ (ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 16) 

verpflichtet die Bundesrepublik Deutschland dazu, die Nutzung erneuerbarer Energien weiter aus

zubauen. Im Jahr 2020 müssen mindestens 18 Prozent des deutschen Brutto-Endenergieverbrauchs 

aus erneuerbaren Energien bereitgestellt werden. Zu diesem Zweck verpflichtet die Richtlinie 

Deutschland unter anderem dazu, ein zentrales elektronisches Register für Herkunftsnachweise für 

Strom aus erneuerbaren Energien einzuführen. Ziel dieses Registers ist es, die Stromkennzeichnung 

für Strom aus erneuerbaren Energien zu verbessern, transparenter zu gestalten und eine Doppel

vermarktung von Strom aus erneuerbaren Energien zu vermeiden. Der Rahmen und die Grund

strukturen des Registers werden in dieser Verordnung festgelegt. Weitere Einzelheiten, insbesonde

re bezüglich des Verfahrens und der technischen Einzelheiten für die Ausstellung, Anerkennung, 

Übertragung und Entwertung von Herkunftsnachweisen, werden im Anschluss durch eine Durch

führungsverordnung des Umweltbundesamtes zur Herkunftsnachweisverordnung geregelt. 

B. Lösung 

Erlass einer Rechtsverordnung gemäß § 64 Absatz 4 und § 63a Absatz 2 Nummer 3 des Erneuer

bare-Energien-Gesetzes. 

C. Alternativen 

Keine. 



 

  

 

 

 

 

  

 

  

  

  

 

 

   

 

 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Bund 

Die Verordnung regelt die Einrichtung und den Betrieb eines betrugssicheren Systems zur Regist

rierung der Ausstellung, Anerkennung, Übertragung und Entwertung von Herkunftsnachweisen 

(Herkunftsnachweisregister) durch das Umweltbundesamt. Hierdurch entstehen für den Bundes

haushalt – über die unter Buchstabe E.3  dargestellten Kosten hinausgehend – keine weiteren fi

nanziellen Belastungen. 

Länder und Gemeinden 

Die Haushalte der Länder und Gemeinden werden nicht belastet. 

E. Erfüllungsaufwand  

Aus dem vorliegenden Entwurf ergibt sich nach einer Ex-ante-Abschätzung folgender Erfüllungs

aufwand für die Bürgerinnen und Bürger, die Wirtschaft sowie die Verwaltung: 

E.1 Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und Bürger 

Der Verordnungsentwurf führt zu keinem Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und Bürger. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Der Verordnungsentwurf enthält eine Erweiterung einer bereits bestehenden Informationspflicht 

für die Wirtschaft. Durch die Erweiterung des Mindestinhalts eines Herkunftsnachweises um An

gaben zu bestimmten Investitionsbeihilfen oder um Angaben der für die Strommenge gezahlten o

der sonst erbrachten nationalen Förderung ist im Rahmen der Ex-ante-Abschätzung mit einer ein

maligen zusätzlichen Belastung von insgesamt 8,23 Euro pro Anlage zu rechnen. Die einmal zu

sammengestellten anlagenspezifischen Daten sind grundsätzlich bei der Ausstellung eines jeden 

Herkunftsnachweises für Strom aus erneuerbaren Energien aus der entsprechenden Anlage bereit

zuhalten. Die Zahl der Anwendungsfälle hängt von der Ausgestaltung der Durchführungsverord

nung zur Herkunftsnachweisverordnung ab, die auf Grundlage dieser Verordnung zu erlassen ist. 

Daher wird diese Zahl im Rahmen der Verabschiedung der Durchführungsverordnung berechnet 

und dargestellt. 
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E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung (Vollzugsaufwand) 

Für die geplante Einrichtung und Führung des Herkunftsnachweisregisters wird durch den Voll

zugsaufwand Personalbedarf beim Umweltbundesamt entstehen. Dieser ist nach bisherigen Pla

nungen auf mindestens 10,05 Planstellen/Stellen beim Umweltbundesamt zu beziffern. 

Für den Bereich der Sachmittel fallen Kosten für die Einrichtung des Registers an. Darüber hinaus 

wird es einen laufenden Sachmittelbedarf für die Wartung, das Hosting und andere Betriebskosten 

geben. 

Die einmaligen Kosten für die Entwicklung und Einrichtung des Registers belaufen sich auf etwa 1 

Million Euro für das Jahr 2012. Danach ist mit jährlichen Entwicklungskosten von etwa 150 000 

Euro zu rechnen. Zusätzlich werden jährliche Kosten für den laufenden Betrieb in Höhe von etwa 

200 000 Euro erwartet. 

Soweit der genannte Vollzugsaufwand nicht durch Gebühreneinnahmen gedeckt wird, soll ein et

waiger Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln finanziell und stellenmäßig im jeweiligen Einzel

plan ausgeglichen werden.  

F. Sonstige Kosten 

Die Verordnung hat keine Auswirkungen auf die Gestehungskosten von Strom aus erneuerbaren 

Energien. Auswirkungen auf das allgemeine Strompreisniveau, insbesondere auf das Verbraucher

preisniveau, sind nicht zu erwarten.  
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Entwurf einer 

Verordnung über Herkunftsnachweise für Strom aus erneuerbaren Energien
 (Herkunftsnachweisverordnung – HkNV)1 

Vom … 

Es verordnet auf Grund 

- des § 64 Absatz 4 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, der durch Artikel 1 des Gesetzes 

vom 12. April 2011 (BGBl. I S. 619) eingefügt worden ist, das Bundesministerium für 

Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 

für Wirtschaft und Technologie sowie  

- des § 63a Absatz 2 Nummer 3 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, der durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 12. April 2011 (BGBl. I S. 619) eingefügt worden ist, in Verbindung mit 

dem 2. Abschnitt des Verwaltungskostengesetzes vom 23. Juni 1970 (BGBl. I S. 821), das 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit: 

§ 1 Herkunftsnachweisregister 

(1) Das Umweltbundesamt richtet das Herkunftsnachweisregister nach § 55 Absatz 3 des Erneuer

bare-Energien-Gesetzes ein. Das Herkunftsnachweisregister nimmt den Betrieb nach Maßgabe der 

Rechtsverordnung nach § 6 auf; das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi

cherheit macht den Tag der Inbetriebnahme im elektronischen Bundesanzeiger bekannt.  

(2) Jede natürliche oder juristische Person und jede Personengesellschaft erhält auf Antrag nach 

Maßgabe der Rechtsverordnung nach § 6 ein Konto im Herkunftsnachweisregister, in dem die Aus

stellung, Inhaberschaft, Anerkennung, Übertragung, Verwendung und Entwertung von Herkunfts

nachweisen registriert werden. 

1 Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. April 2009 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Ände
rung und anschließenden Aufhebung der Richtlinie 2001/77/EG und 2003/30/EG (ABl. L 140 vom 5.6. 2009, 
S. 16). 
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(3) Das Umweltbundesamt kann nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach § 6 bei Vorliegen eines 

berechtigten Interesses Konten vorläufig sperren oder schließen sowie Kontoinhaberinnen und 

Kontoinhaber vorläufig oder dauerhaft von der weiteren Nutzung des Herkunftsnachweisregisters 

ausschließen. 

(4) Das Umweltbundesamt hat bei der Einrichtung und bei dem Betrieb des Herkunftsnachweisre

gisters die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Sicherstellung von 

Datenschutz und Datensicherheit unter Beachtung von § 9 des Bundesdatenschutzgesetzes und der 

Anlage zu § 9 Satz 1 des Bundesdatenschutzgesetzes und unter Berücksichtigung der einschlägigen 

Standards und Empfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik zu tref

fen. 

§ 2 Mindestinhalt von Herkunftsnachweisen 

Ein Herkunftsnachweis muss mindestens die folgenden Angaben enthalten: 

1.	 eine einmalige Kennnummer,  

2.	 das Datum der Ausstellung und den ausstellenden Staat, 

3.	 die zur Stromerzeugung eingesetzten Energien nach Art und wesentlichen Bestandteilen, 

4.	 den Beginn und das Ende der Erzeugung des Stroms, für den der Herkunftsnachweis aus

gestellt wird, 

5.	 den Standort, den Typ, die installierte Leistung und den Zeitpunkt der Inbetriebnahme der 

Anlage, in der der Strom erzeugt wurde, sowie 

6.	 Angaben dazu, ob, in welcher Art und in welchem Umfang 

a)	 für die Anlage, in der der Strom erzeugt wurde, Investitionsbeihilfen geleistet wurden, 

b)	 für die Strommenge in sonstiger Weise eine Förderung im Sinne von Artikel 2 Buch

stabe k der Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. April 2009 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und 

zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 

2003/30/EG (ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 16) gezahlt oder erbracht wurde. 
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§ 3 Grundsätze für die Ausstellung, Anerkennung, Übertragung und Entwertung 

von Herkunftsnachweisen 

(1) Das Umweltbundesamt 

1.	 stellt Anlagenbetreiberinnen und Anlagenbetreibern Herkunftsnachweise für Strom aus 

erneuerbaren Energien aus, 

2.	 überträgt Herkunftsnachweise und 

3.	 erkennt Herkunftsnachweise aus dem Ausland für Strom aus erneuerbaren Energien 

an. 

Die Ausstellung, Übertragung und Anerkennung nach Satz 1 erfolgt auf Antrag nach Maßgabe der 

Rechtsverordnung nach § 6. 

(2) Herkunftsnachweise werden jeweils für eine erzeugte und an Letztverbraucherinnen oder Letzt

verbraucher gelieferte Strommenge von einer Megawattstunde ausgestellt. Für jede erzeugte und an 

Letztverbraucherinnen oder Letztverbraucher gelieferte Megawattstunde Strom wird nicht mehr als 

ein Herkunftsnachweis ausgestellt. 

(3) Herkunftsnachweise aus dem Ausland können nur anerkannt werden, wenn sie mindestens die 

Vorgaben des Artikels 15 Absatz 6 und 9 der Richtlinie 2009/28/EG erfüllen. 

(4) Das Umweltbundesamt entwertet Herkunftsnachweise nach ihrer Verwendung, spätestens aber 

zwölf Monate nach Erzeugung der entsprechenden Strommenge. Entwertete Herkunftsnachweise 

dürfen nicht mehr verwendet werden. Sie sind unverzüglich automatisch zu löschen, sobald sie zur 

Führung des Herkunftsnachweisregisters nicht mehr erforderlich sind. 

§ 4 Übertragung von Aufgaben; Beleihung 

(1) Das Umweltbundesamt wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und dem Bundesministerium 

für Wirtschaft und Technologie nach Maßgabe des § 64 Absatz 4 Nummer 5 des Erneuerbare-

Energien-Gesetzes die Einrichtung und den Betrieb des Herkunftsnachweisregisters nach § 1 sowie 

die Ausstellung, Anerkennung, Übertragung und Entwertung von Herkunftsnachweisen nach § 3 

einschließlich der Vollstreckung der hierzu ergehenden Verwaltungsakte ganz oder teilweise durch 

Beleihung auf eine juristische Person des Privatrechts zu übertragen, wenn diese Gewähr dafür bie

tet, dass die übertragenen Aufgaben ordnungsgemäß und zentral für das Bundesgebiet erfüllt wer

den. 

6 



 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Eine juristische Person des Privatrechts bietet die notwendige Gewähr im Sinne von Absatz 1, 

wenn 

1.	 die Personen, die nach dem Gesetz, dem Gesellschaftsvertrag oder der Satzung die Ge

schäftsführung oder Vertretung ausüben, zuverlässig und fachlich geeignet sind, 

2.	 sie über die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendige Ausstattung und Organisation ver

fügt,  

3.	 sie rechtlich, wirtschaftlich, organisatorisch und personell unabhängig ist von juristischen 

Personen, die in den Bereichen Energieerzeugung, -handel und -vertrieb einschließlich 

Handel mit Herkunftsnachweisen oder sonstigen Nachweisen über die Erzeugung von 

Energie tätig sind, und 

4.	 sie durch technische und organisatorische Maßnahmen sicherstellt, dass die Vorschriften 

zum Schutz personenbezogener Daten sowie von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen 

eingehalten werden. 

(3) Die nach Absatz 1 beliehene juristische Person des Privatrechts untersteht der Rechts- und 

Fachaufsicht des Umweltbundesamtes. 

(4) Die Aufgabenübertragung ist im elektronischen Bundesanzeiger bekannt zu machen. 

(5) Die Anforderungen an die Beendigung der Aufgabenübertragung und die hiermit verbundenen 

Rechte und Pflichten für die mit der Aufgabe beliehene juristische Person sind in der Rechtsver

ordnung nach Absatz 1 zu regeln.  

§ 5 Außenverkehr 

Zur Anerkennung ausländischer Herkunftsnachweise nach § 55 Absatz 2 des Erneuerbare-

Energien-Gesetzes obliegt der Verkehr mit den zuständigen Ministerien und Behörden anderer 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union und von Drittstaaten sowie mit Organen der Europäischen 

Union dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit; dabei sind die §§ 

4b und 4c des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten. Es kann diese Aufgabe ganz oder teilweise 

auf das Umweltbundesamt übertragen.  
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§ 6 Übertragung der Verordnungsermächtigung 

(1) Das Umweltbundesamt wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und dem Bundesministerium 

für Wirtschaft und Technologie 

1.	 weitere Anforderungen an den Inhalt, die Gültigkeitsdauer und die Form der Herkunfts

nachweise sowie die verwendeten Datenformate und Schnittstellen zu anderen informati

onstechnischen Systemen festzulegen, 

2.	 Anforderungen zu regeln an 

a)	 die Ausstellung, Übertragung und Entwertung von Herkunftsnachweisen, 

b)	 die Anerkennung von Herkunftsnachweisen für Strom aus erneuerbaren Energien aus 

dem Ausland nach § 55 Absatz 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes sowie 

c)	 die Anerkennung, Übertragung und Entwertung von Herkunftsnachweisen, die vor der 

Inbetriebnahme des Herkunftsnachweisregisters ausgestellt worden sind, 

3.	 Voraussetzungen für die vorläufige oder dauerhafte Sperrung von Konten und den Aus

schluss von Kontoinhaberinnen und Kontoinhabern von der Nutzung des Herkunftsnach

weisregisters festzulegen,  

4.	 das Verfahren für die Ausstellung, Anerkennung, Übertragung und Entwertung von Her

kunftsnachweisen zu regeln sowie festzulegen, wie Antragstellerinnen und Antragsteller 

dabei die Einhaltung der Anforderungen nach Nummer 2 nachweisen müssen, sowie 

5.	 die weitere Ausgestaltung des Herkunftsnachweisregisters nach § 55 Absatz 3 des Erneu

erbare-Energien-Gesetzes zu regeln sowie festzulegen, welche Angaben an das Herkunfts

nachweisregister übermittelt werden müssen und wer zur Übermittlung verpflichtet ist, ein

schließlich Regelungen zum Schutz personenbezogener Daten, in denen Art, Umfang und 

Zweck der Speicherung sowie Löschungsfristen festgelegt werden müssen. 

(2) Das Umweltbundesamt wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die zur Deckung des Verwal

tungsaufwands für Amtshandlungen des Umweltbundesamtes im Zusammenhang mit der Ausstel

lung, Anerkennung, Übertragung und Entwertung von Herkunftsnachweisen gebührenpflichtigen 

Tatbestände und Gebührensätze sowie die erstattungsfähigen Auslagen gemäß § 63a Absatz 1 Satz 

2 und 3 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes zu bestimmen. 
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§ 7 Übergangsbestimmungen 

Die §§ 1 bis 4 sind nicht anzuwenden auf Herkunftsnachweise, die bis zur Aufnahme des Betriebs 

des Herkunftsnachweisregisters nach § 1 Absatz 1 Satz 2 ausgestellt worden sind. Herkunftsnach

weise nach Satz 1 gelten spätestens zwölf Monate nach dem Tag der Aufnahme des Betriebs des 

Herkunftsnachweisregisters als entwertet. § 3 Absatz 4 Satz 3 gilt entsprechend. 

§ 8 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am … [einsetzen: Datum des Tages nach der Verkündung] in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und wesentlicher Inhalt 

Zur Erreichung der Ziele der Richtlinie 2009/28/EG werden die Mitgliedstaaten u.a. dazu ver

pflichtet, ein zentrales elektronisches Register für Herkunftsnachweise für Strom aus erneuerbaren 

Energien einzuführen und damit die Stromkennzeichnung transparenter zu gestalten und einer 

Doppelvermarktung von Strom aus erneuerbaren Energien entgegenzuwirken. Artikel 15 der Richt

linie 2009/28/EG verlangt insbesondere, dass die Mitgliedstaaten geeignete Mechanismen schaffen, 

um sicherzustellen, dass Herkunftsnachweise von einer zentralen Stelle elektronisch ausgestellt, 

anerkannt, übertragen und entwertet werden sowie genau, zuverlässig, vor Missbrauch geschützt 

und betrugssicher sind. Die Herkunftsnachweisverordnung dient der Umsetzung dieser europa

rechtlichen Vorgaben. 

Herkunftsnachweise sind nach § 3 Nummer 4a des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG), der Ar

tikel 2 Buchstabe j der Richtlinie 2009/28/EG umsetzt, elektronische Dokumente, die ausschließ

lich dazu dienen, gegenüber einem Endkunden im Rahmen der Stromkennzeichnung nach § 42 

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) nachzuweisen, dass ein bestimmter Anteil des gelieferten Stroms 

aus erneuerbaren Energien stammt. Einen darüber hinausgehenden Zweck dürfen die Herkunfts

nachweise nach der Richtlinie 2009/28/EG nicht erfüllen. 

Aufgrund des § 55 EEG und der Herkunftsnachweisverordnung errichtet das Umweltbundesamt 

ein Register für diese Herkunftsnachweise. In dem Register werden die Ausstellung, Anerkennung, 

Übertragung und Entwertung von Herkunftsnachweisen in Konten registriert. Das Umweltbundes

amt kann diese Aufgabe ganz oder teilweise durch Beleihung auf eine juristische Person des Privat

rechts übertragen.  

Durch die Herkunftsnachweisverordnung soll eine Doppelvermarktung des Stroms aus erneuerba

ren Energien verhindert werden. Insoweit wird klargestellt, dass für jede erzeugte und an eine 

Letztverbraucherin oder einen Letztverbraucher gelieferte Strommenge nicht mehr als ein Her

kunftsnachweis ausgestellt werden darf. Darüber hinaus werden für Strom aus erneuerbaren Ener

gien, der nach dem EEG unmittelbar gefördert worden ist, keine Herkunftsnachweise ausgestellt, 

um eine nach § 56 Absatz 2 EEG verbotene Doppelvermarktung auszuschließen. Für Strom aus er

neuerbaren Energien, der mittelbar über das Grünstromprivileg gefördert worden ist, können hin

gegen Herkunftsnachweise ausgestellt werden. Hintergrund ist, dass nach dem neuen § 54 EEG 

Strom aus erneuerbaren Energien, der unmittelbar (über die feste Einspeisevergütung oder künftig 
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über die Marktprämie) durch das EEG gefördert worden ist, gegenüber den Letztverbraucherinnen 

oder Letztverbrauchern ausgewiesen wird, die auch die finanziellen Lasten in Form der EEG-

Umlage tragen. Eine zusätzliche Vermarktung desselben EEG-Stroms als Strom aus erneuerbaren 

Energien würde zu einer Doppelausweisung des Stroms führen, die durch § 56 EEG ausgeschlos

sen ist. 

§ 64e Nummer 3 Buchstabe d der am 1. Januar 2012 in Kraft tretenden Novelle des EEG ermög

licht es, im Falle der Schaffung eines Anlagenregisters in der entsprechenden Anlagenregisterver

ordnung einen Datenabgleich zwischen den Daten im Herkunftsnachweisregister und den Daten im 

Anlagenregister vorzusehen. Dies erleichtert Kontrolle und Vollzug im Herkunftsnachweisregister 

und kann Doppelausweisungen von Strom aus erneuerbaren Energien verhindern. 

Dem Umweltbundesamt wird zudem die Möglichkeit eröffnet, bei Vorliegen eines berechtigten In

teresses Konten vorübergehend zu sperren oder zu schließen und Kontoinhaberinnen und Kontoin

haber von der Nutzung des Registers auszuschließen. Die Tatbestandsvoraussetzungen hierfür wird 

das Umweltbundesamt in der Rechtsverordnung nach § 6 regeln. 

Schließlich enthält die Herkunftsnachweisverordnung eine Verordnungsermächtigung, mit der das 

Umweltbundesamt ermächtigt wird, Einzelheiten zu der Ausgestaltung, Übertragung und Entwer

tung von Herkunftsnachweisen, dem Umgang mit bereits bestehenden Herkunftsnachweisen, dem 

Verfahren der Anerkennung von Herkunftsnachweisen aus anderen Staaten, der Festlegung von 

Gebühren sowie der Tatbestände für Ordnungswidrigkeiten in einer Durchführungsverordnung zu 

regeln und Regelungen zum Datenschutz zu treffen. 

II. Alternativen 

Es gibt keine zulässigen Alternativen, insbesondere da die Anforderungen an Ausstellung, Übertra

gung, Anerkennung und Entwertung von Herkunftsnachweisen sowie die Errichtung und der Be

trieb eines elektronischen Herkunftsnachweisregisters der europäischen Richtlinie 2009/28/EG ent

sprechen und daher eine Pflicht zur Umsetzung in nationales Recht besteht. 

III. Folgen 

1. Gewollte und ungewollte Folgen 

Die Einrichtung und der Betrieb eines elektronischen Herkunftsnachweisregisters ist durch europä

isches Recht vorgegeben, da die Richtlinie 2009/28/EG in Artikel 15 Absatz 4 verlangt, dass die 

Mitgliedstaaten oder die benannten zuständigen Stellen die Ausstellung, Übertragung und Entwer

tung der Herkunftsnachweise „überwachen“. Die Einrichtung und der Betrieb des Registers beim 
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Umweltbundesamt könnten zwar dazu führen, dass vergleichbare rein privatwirtschaftlich organi

sierte Nachweissysteme an Relevanz verlieren, jedoch ist die Errichtung einer zentralen Behörde 

insoweit eine Vorgabe des europäischen Rechts, die der Transparenz und dem Verbraucherschutz 

dient.   

2. Kosten für die öffentlichen Haushalte 

Kosten für den Bundeshaushalt entstehen in Form von Personal- und Sachkosten insbesondere 

durch die Einrichtung und Führung des Herkunftsnachweisregisters seitens des Umweltbundesamts 

nach § 1 Absatz 1. Diese sind im Wesentlichen über Gebühren refinanzierbar. 

Für die geplante Einrichtung und Führung eines Herkunftsnachweisregisters werden Kosten für den 

Vollzugsaufwand, und damit verbunden ein Personalbedarf von mindestens 10,05 Stellen bei dem 

Umweltbundesamt entstehen.  

a) Personalkosten 

Unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Personalkostensätze einschließlich sonstiger Perso

nalgemeinkosten  ist beim Umweltbundesamt voraussichtlich von jährlichen Vollzugskosten in 

Höhe von rund 670.000 Euro auszugehen.  

Soweit diese Personalkosten nicht durch Gebühreneinnahmen gedeckt werden, soll ein etwaiger 

Mehrbedarf stellenmäßig im jeweiligen Einzelplan ausgeglichen werden. 

Der Personalbedarf soll innerhalb des Einzelplans gedeckt werden. Der Aufwand für die Eröffnung 

von Konten im Herkunftsnachweisregister auf Antrag eines Nutzers nach § 1 Absatz 2 und die 

mögliche Schließung von Konten durch das Umweltbundesamt nach § 1 Absatz 4 ist von der Füh

rung des Registers mit umfasst.  

b) Sachmittelkosten 

Für den Bereich der Sachmittel fallen einerseits Kosten für die Einrichtung des Registers an. Hier 

geht es um die Entwicklung einer Registersoftware oder den Ankauf und die spezifische Anpas

sung einer Registersoftware sowie die damit in Zusammenhang stehenden Kosten (z. B. Lizenzen). 

Darüber hinaus besteht ein laufender Sachmittelbedarf für die Wartung, das Hosting und andere 

Betriebskosten. Die einmaligen Kosten für die Entwicklung und Einrichtung belaufen sich auf ca. 1 

Mio. Euro für das Jahr 2012. Danach ist mit jährlichen Kosten für die Softwareentwicklung von 

etwa 150.000 Euro zu rechnen. Zusätzlich werden jährliche Kosten in Höhe von etwa 200.000 Euro 

für den laufenden Betrieb erwartet. 
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Die Ausgaben für Sachmittel sollen weitgehend gebührenfinanziert werden. Ein ggf. darüber 

hinausgehender Mehrbedarf soll im jeweiligen Einzelplan ausgeglichen werden. 

3. Kosten für die Wirtschaft und die Verbraucherinnen und Verbraucher 

a) Kosten für die Verbraucherinnen und Verbraucher 

Für Verbraucherinnen und Verbraucher entstehen keine Kosten, denn die Höhe der Vergütungen 

nach dem EEG, die infolge der bundesweiten Umlage dieser Kosten von allen Verbraucherinnen 

und Verbrauchern zu tragen sind, wird durch diese Verordnung nicht berührt. Zwar ist davon aus

zugehen, dass die Nutzerinnen und Nutzer des Registers die ihnen durch die Beanspruchung des 

Registers entstehenden Mehrkosten und Gebühren über die Strompreise an ihre Endkundinnen und 

Endkunden weiterreichen. Jedoch dürfte diese Weitergabe angesichts des Umfangs der an die End

kundinnen und Endkunden gelieferten Strommengen keine signifikanten Auswirkungen auf die 

Endverbraucherpreise oder das allgemeine Preisniveau haben. 

b) Kosten für Unternehmen 

Anlagenbetreiberinnen und Anlagenbetreibern, Stromhändlerinnen und Stromhändlern oder sonsti

gen Nutzerinnen und Nutzern des Herkunftsnachweisregisters entstehen Kosten infolge der Gebüh

renerhebung für die Nutzung des Registers. Wie hoch diese im Einzelnen ausfallen werden und an 

welchen Gebührentatbestand sie anknüpfen, wird im Rahmen der Verabschiedung der Durchfüh

rungsverordnung zur Herkunftsnachweisverordnung berechnet und dargestellt. Darüber hinaus ent

stehen den Unternehmen durch die Verordnung Bürokratiekosten, die unter 4.b) dargestellt werden. 

4. Bürokratiekosten 

a) Bürokratiekosten für Bürgerinnen und Bürger 

Der Verordnungsentwurf enthält keine neue Informationspflicht für Bürgerinnen und Bürger.  

b) Bürokratiekosten für die Wirtschaft 

Mit dem vorliegenden Verordnungsentwurf wird durch § 2 Absatz 1 Nummer 6 Herkunftsnach

weisverordnung eine schon bestehende Informationspflicht für die Wirtschaft  erweitert. Das führt 

zu zusätzlichen Kosten von voraussichtlich 8,23 Euro pro Anlage: 

So muss nach § 2 Absatz 1 ein Herkunftsnachweis bestimmte Mindestangaben aufweisen, die teil

weise durch die Nutzerinnen und Nutzer des Registers zur Verfügung zu stellen sind. Die Min

destangaben sind gegenüber dem vor dem Erlass dieser Verordnung bestehenden Recht erweitert 

worden. Die schon bisher bestehenden Mindestangaben betreffen die Angaben des § 2 Absatz 1 
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Nummern 3 bis 5 zur Art der Energiequelle, den Beginn und das Ende ihrer Erzeugung, die Be

zeichnung, den Standort, den Typ, die Kapazität und den Zeitpunkt der Inbetriebnahme der strom

erzeugenden Anlage. Diese waren bislang in § 55 Absatz 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetz in der 

am 30. April 2011 geltenden Fassung geregelt und gelten nach § 66 Absatz 6 des Erneuerbare-

Energien-Gesetzes in der seit dem 1. Mai 2011 geltenden Fassung bis zur Aufnahme des Betriebs 

eines Herkunftsnachweisregisters fort. Die Erweiterung der Informationspflicht durch  § 2 Absatz 1 

Nummer 6 betrifft Angaben dazu, ob, in welcher Art und in welchem Umfang die Anlage Investiti

onsbeihilfen erhalten hat bzw. die Strommenge in irgendeiner anderen Weise in den Genuss einer 

nationalen Förderregelung gelangt ist. Es ist davon auszugehen, dass diese Daten zu den Investiti

onsbeihilfen und Förderungen bei den Nutzerinnen und Nutzern des Registers bereits vorliegen und 

folglich nur noch zusammengestellt werden müssen. Dies dürfte insbesondere bei der Beschaffung 

und Aufbereitung der Daten zu einem gewissen zeitlichen Aufwand führen. Dabei ist zu berück

sichtigen, dass diese anlagenspezifischen Daten grundsätzlich bei der Ausstellung eines jeden Her

kunftsnachweises vorzuhalten sind, in der Regel aber wiederholt zum Einsatz kommen, da sie für 

alle Herkunftsnachweise für Strom aus der Anlage verwendet werden können. Die Kostenangaben 

beziehen sich daher auf den Kostenaufwand für die erstmalige Zusammenstellung der Daten. 

Für die einmalige Zusammenstellung der Daten nach § 2 Absatz 1 Nummer 3 bis 5 entstanden bis

her bereits Bürokratiekosten in Höhe von 5,46 Euro pro Anlage. 

Durch die Erweiterung der Mindestangaben durch § 2 Absatz 1 Nummer 6 hinsichtlich der Frage, 

ob, in welcher Art und in welchem Umfang die Anlage Investitionsbeihilfen erhalten hat bzw. die 

Strommenge in irgendeiner anderen Weise in den Genuss einer nationalen Förderregelung gelangt 

ist, steigen die Bürokratiemehrkosten für die einmalige Zusammenstellung der Daten voraussicht

lich um 8,23 Euro auf insgesamt 13,69 Euro pro Anlage.  

Diese Schätzung der Bürokratiekosten beruht auf folgender Kostenermittlung nach den Regeln zur 

Ex-ante-Abschätzung der Bürokratiekosten gemäß dem „Leitfaden für die Ex-ante-Abschätzung 

der Bürokratiekosten nach dem Standardkosten-Modell“ (SKM), Stand: November 2008. 

Für die Tätigkeiten zur Erfüllung der Informationspflicht wird angesichts einer gewissen Komple

xität und Fachkunde bzgl. der Beantwortung der Frage nach der Inanspruchnahme von Investiti

onsbeihilfen und sonstigen Förderungen nach Nummer 6 ein mittleres Qualifikationsniveau des 

Bearbeiters angesetzt. Nach Nummer 5.6.2 des SKM („Tariftabelle des Statistischen Bundesamtes 

zur Ex-ante-Abschätzung“) sind im Wirtschaftsabschnitt E (Energie- und Wasserversorgung) für 

Tätigkeiten im mittleren Qualifikationsniveau Kosten von 38,0 Euro/Stunde zugrunde zu legen. 

Die für die Erfüllung der Informationspflicht notwendigen Arbeitsschritte sind trotz einer gewissen 

Komplexität hinsichtlich der Investitionsbeihilfen und sonstigen Förderungen noch mit dem 
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Schwierigkeitsgrad „Einfach“ einzustufen. Im Einzelnen wurden aufgrund dieser Erwägungen un

ter Zugrundelegung der Zeitwerttabelle Wirtschaft nach Nummer 5.4 SKM folgende Zeitwerte an

genommen: 

Arbeitsschritt Zeitaufwand in min. (Schwierigkeitsgrad) 

Einarbeitung in die Informationspflicht 3 (Einfach) 

Beschaffung von Daten  3 (Einfach) 

Überprüfung der Daten und Eingaben 1 (Einfach) 

Fehlerkorrektur 2 (Einfach) 

Aufbereitung der Daten 3 (Einfach) 

Datenübermittlung 1 (Einfach) 

Gesamt: 13 Min. 

Aus dem hiernach für die Informationspflicht resultierenden zeitlichen Mehraufwand von insge

samt 13 Minuten ergeben sich bei Multiplikation mit dem anzusetzenden Stundenkostentarifen 

Mehrkosten in Höhe von 8,23 Euro (= 13 min x 38 Euro/60min) für die erstmalige Zusammenstel

lung der Daten.  

Die Zahl der Anwendungsfälle hängt von der Ausgestaltung der Durchführungsverordnung ab und 

wird daher im Rahmen der Verabschiedung der Durchführungsverordnung zur Herkunftsnachweis

verordnung berechnet und dargestellt.  

c) Bürokratiekosten für die Verwaltung 

Mit dem Verordnungsentwurf werden keine neuen Informationspflichten für die Verwaltung einge

führt. Die Bürokratiekosten für mögliche im Rahmen der Führung des Registers anfallende Infor

mationspflichten werden im Rahmen der Verabschiedung der Durchführungsverordnung zur Her

kunftsnachweisverordnung berechnet und dargestellt. 

d) Sonstige bürokratieinduzierte Kosten 

Sonstige bürokratieinduzierte Kosten ergeben sich aus dem Verordnungsentwurf nicht. Der Kos

tenaufwand für die Führung des Registers im Einzelnen wird im Rahmen der Verabschiedung der 

Durchführungsverordnung zur Herkunftsnachweisverordnung berechnet und dargestellt. 

e) Alternativenprüfung  

Da die Richtlinie 2009/28/EG und § 55 Absatz 3 EEG die Einrichtung eines elektronischen Her

kunftsnachweisregisters vorsehen, gibt es dazu keine zulässige Alternative. Die Angaben für den 

Mindestinhalt der Herkunftsnachweise schreibt die Richtlinie ebenfalls zwingend vor. Die Abwick
15 



 

 

   

 

 

  

  

    

  

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

  

lung über die Konten einer elektronischen Datenbank soll den Vollzugsaufwand im Massenge

schäft möglichst zeit- und kosteneffizient gestalten und einen hohen Personaleinsatz auf Seiten der 

Unternehmen und der Verwaltung vermeiden. Über die Möglichkeit der Beleihung eines Dritten 

mit der Einrichtung und dem Betrieb des Registers besteht die weitere Möglichkeit, einen effizien

ten Vollzugsaufwand sicherzustellen. 

IV. Zeitliche Geltung 

Eine Befristung der Verordnung ist geprüft, aber abgelehnt worden, da eine Befristung mit der 

Richtlinie 2009/28/EG nicht vereinbar wäre, da diese ebenfalls zeitlich nicht befristet ist. 

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union 

Die Verordnung steht im Einklang mit dem Recht der Europäischen Union, da sie Vorgaben der 

Richtlinie 2009/28/EG (hier Artikel 15 „Ausstellung und Anerkennung von Herkunftsnachweisen“) 

in dem zwingend vorgeschriebenen Umfang umsetzt. Soweit die Verordnung in Bezug auf den 

notwendigen Inhalt von Herkunftsnachweisen über die Anforderungen der Richtlinie 2009/28/EG 

hinausgeht, ist dies ebenfalls mit der Richtlinie 2009/28/EG vereinbar, denn Artikel 15 Absatz 6 

der Richtlinie 2009/28/EG gibt lediglich die Mindestangaben vor und hindert die Mitgliedstaaten 

nicht daran, darüber hinausgehende Anforderungen an den Inhalt eines Herkunftsnachweises fest

zusetzen. 

VI. Vereinbarkeit mit höherrangigem nationalen Recht 

Mit der Umsetzung der Richtlinie 2009/28/EG verbundene Eingriffe in Grundrechte sind durch hö

herrangige Ziele des Gemeinwohls gerechtfertigt und ergeben sich aus dem zwingenden Umset

zungsbedarf des europäischen Sekundärrechts. 

VII. Vereinbarkeit mit der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie 

Der Verordnungsentwurf steht im Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung2. 

Er schafft die Grundlage für die Errichtung eines Herkunftsnachweisregisters, dessen Ziel es ist, 

die Stromkennzeichnung transparenter zu gestalten und einer Doppelvermarktung von Strom aus 

erneuerbaren Energien entgegenzuwirken. Dadurch wird der Handel mit Strom aus erneuerbaren 

Energien, der nicht unmittelbar durch das EEG gefördert wird, verbraucherfreundlicher und trans

parenter. Die Letztverbraucher können dadurch besser anhand der Stromkennzeichnung der Ener

gieversorgungsunternehmen eine Auswahl zwischen den unterschiedlichen Anbietern treffen und 

2 Siehe hierzu Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung und zuletzt den Fortschrittsbericht 2008. 
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durch ihre Entscheidung für einen Anbieter mit einem hohen Anteil an erneuerbaren Energien im 

Energiemix den Ausbau der erneuerbaren Energien mittelbar unterstützen. Der hierdurch geförder

te Ausbau der erneuerbaren Energien ist ein Beitrag zur Transformation der Energieversorgung, die 

bisher zu einem großen Teil durch fossile und nukleare Brennstoffe gedeckt wird, hin zu einer 

Energieversorgung, die stärker auf erneuerbaren Energien basiert. Vor dem Hintergrund der End

lichkeit der gegenwärtig noch überwiegend genutzten fossilen Primärenergieträger und deren Bei

trag zum Klimawandel ist dieser Umstieg auf erneuerbare Energien der einzige Weg hin zu einer 

nachhaltigen Energieversorgung. Durch diesen Umstieg werden natürliche Lebensgrundlagen, 

Klima und Energieressourcen zugunsten der folgenden Generationen geschont und gleichzeitig Le

bensqualität erhalten und wirtschaftliche Potenziale erschlossen. 

VIII. Änderungen zur geltenden Rechtslage 

Das geltende Recht wird an die Bestimmungen der Richtlinie 2009/28/EG angepasst. Dies bedingt 

insbesondere die Einrichtung eines elektronischen Registers für Herkunftsnachweise für Strom aus 

erneuerbaren Energien.  

IX. Gleichstellungspolitische Auswirkungen 

Die Verordnung hat keine Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern. 

Bei der Bezeichnung natürlicher Personen ist grundsätzlich auch die weibliche Person ausdrücklich 

genannt. Im Übrigen wird auf die Ausführungen in der Begründung zum Erneuerbare-Energien-

Gesetz Bezug genommen.3 

3 BR-Drs. 10/08, S. 85. 
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B. Besonderer Teil 

Zu § 1 (Herkunftsnachweisregister) 

§ 1 regelt die Grundzüge des elektronischen Herkunftsnachweisregisters. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 setzt die in § 55 Absatz 3 EEG enthaltene Aufgabenzuweisung an das Umweltbundesamt 

um. Nach § 55 Absatz 4 EEG wird das Umweltbundesamt ausdrücklich als die Behörde benannt, 

die für die Einrichtung des Herkunftsnachweisregisters zuständig ist. In Absatz 1 wird außerdem 

klargestellt, dass ein Herkunftsnachweis ausschließlich für Strom aus erneuerbaren Energien im 

Sinne des § 3 Nummer 3 EEG ausgestellt wird. Herkunftsnachweise für Strom aus anderen Ener

giequellen oder für Wärme werden von dem Herkunftsnachweisregister nicht erfasst. Dies gilt auch 

für Strom, der durch das EEG privilegiert ist, jedoch nicht aus erneuerbaren Energiequellen stammt 

(Strom aus Grubengas). 

Der Betrieb des Registers wird voraussichtlich noch nicht mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung, 

sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt aufgenommen werden können. Der genaue Zeitpunkt der 

Aufnahme des Registerbetriebs wird vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reak

torsicherheit im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht. 

Zu Absatz 2 

In Absatz 2 wird für das Herkunftsnachweisregister zwingend ein Kontensystem eingeführt. Jede 

natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft kann nach Maßgabe der 

Durchführungsverordnung auf Grund von § 6 ein Konto eröffnen. Das Kontensystem wird dahin

gehend spezifiziert, dass auf den Konten Ausstellung, Inhaberschaft, Anerkennung, Übertragung, 

Verwendung und Entwertung registriert werden können. Das Kontensystem soll das Massenge

schäft mit Herkunftsnachweisen möglichst zeit- und kosteneffizient gestalten. Nähere Einzelheiten 

hierzu, insbesondere welche Daten in den Konten gespeichert werden und wer auf die Informatio

nen Zugriff erhält, werden in der Durchführungsverordnung auf der Grundlage des § 6 geregelt. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 eröffnet dem Umweltbundesamt die Möglichkeit, Konten vorübergehend zu sperren oder 

dauerhaft zu schließen sowie Kontoinhaberinnen und Kontoinhaber von der Teilnahme am Her

kunftsnachweisregistersystem auszuschließen. Voraussetzung dafür ist, dass ein berechtigtes Inte

resse vorliegt. Dies dürfte in der Regel der Fall sein, wenn durch das Konto die Zweckerreichung 

des Herkunftsnachweisregisters gefährdet wird oder wenn die Kontoinhaberin oder Konteninhaber 
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gegen das EEG, diese Verordnung oder die auf Grundlage dieser Verordnung erlassene Durchfüh

rungsverordnung verstoßen und so die Zweckerreichung des Herkunftsnachweisregisters gefähr

den. Dabei kommen insbesondere Handlungen in Betracht, die der Transparenz der Stromkenn

zeichnung und dem Doppelvermarktungsverbot entgegenwirken und deren Wiederholung mit ei

nem Ausschluss begegnet werden kann. Die einzelnen Tatbestandsvoraussetzungen für Sperrung, 

Schließung und den Ausschluss bleiben einer Regelung in der Durchführungsverordnung auf der 

Grundlage von § 6 vorbehalten. 

Die Schaffung einer Regelung für die Sperrung, Schließung und Ausschluss ist erforderlich, um 

das Umweltbundesamt in die Lage zu versetzen, bei dem Vorliegen einer Gefährdung der Zwecker

reichung des Herkunftsnachweisregisters schnell zu reagieren. Dies gilt umso dringlicher, da in 

Deutschland ausgestellte Herkunftsnachweise von anderen Mitgliedstaaten anzuerkennen sind und 

diese Anerkennung nur unter engen Voraussetzungen verweigert werden kann. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 setzt die Vorgaben des § 64 Absatz 4 Nummer 4, 2. Halbsatz EEG um und stellt klar, dass 

bei Errichtung und Betrieb des Herkunftsnachweisregisters Regelungen zum Schutz personenbezo

gener Daten festzulegen sind. Dabei sind datenschutzrechtliche Regelungen im Bundesdaten

schutzgesetz und den Landesdatenschutzgesetzen sowie gegebenenfalls im Einzelfall einschlägige 

spezialgesetzliche datenschutzrechtliche Regelungen des Bundes sowie der Länder zu beachten. 

Die Umsetzung der Maßnahmen hat nach dem jeweiligen Stand der Technik zu erfolgen. Dabei 

sind insbesondere die einschlägigen Standards und Empfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit 

in der Informationstechnik beachten. 

Zu § 2 (Mindestinhalt von Herkunftsnachweisen) 

§ 2 regelt den notwendigen Mindestinhalt eines Herkunftsnachweises. Durch die Regelungen in 

den Nummern 1 bis 6 werden die Vorgaben in Artikel 15 Absatz 6 der Richtlinie 2009/28/EG 1:1 

umgesetzt. Die Richtlinie 2009/28/EG verlangt jedoch nur bestimmte Mindestangaben. Die Mit

gliedsstaaten können die Anforderungen an den Inhalt der Herkunftsnachweise erweitern. Sollten 

weitere Angaben für die Erfüllung der Aufgaben des Herkunftsnachweisregisters erforderlich sein, 

ermächtigt § 6 Nummer 1 das Umweltbundesamt dazu, diese in einer Durchführungsverordnung 

festzulegen. Dabei sind die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit stets zu beach

ten. Da sich diese Verordnung ausschließlich auf Herkunftsnachweise für Strom bezieht, wurde der 

Begriff Energie bzw. Energieeinheit in der Richtlinie durch Strom bzw. Strommenge ersetzt. Um 

die genaue Zuordnung der ausgewiesenen Strommenge sicherzustellen und so eine Doppelauswei

sung der Stromeigenschaft zu verhindern, muss jeder Herkunftsnachweis mit einer einmaligen und 

damit eindeutigen Kennnummer versehen sein und das Datum und den ausstellenden Staat auffüh
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ren. Zudem muss der Herkunftsnachweis den Standort, den Typ, die Kapazität und das Datum der 

Inbetriebnahme der Anlage aufführen und Angaben über die Energiequelle, aus der der Strom er

zeugt wurde, und den Beginn und das Ende der Erzeugung enthalten. Die zeitliche Präzisierung be

züglich des Beginns und des Endes der Erzeugung erfolgt in der Durchführungsverordnung. Für 

Strom aus Anlagen in Deutschland sind dabei die Anforderungen an Herkunftsnachweise nach dem 

Inkrafttreten der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes am 1. Januar 2012 zu beachten, so 

dass z.B. aufgrund der neuen Vorgaben in § 39 Absatz 1 Nummer 4 mindestens eine viertelstun

denscharfe Darstellung notwendig ist. 

Darüber hinaus muss der Herkunftsnachweis Angaben über nationale Förderregelungen enthalten. 

Für den Begriff der „Förderregelung“ wird auf die Begriffsbestimmung in Artikel 2 Buchstabe k 

der Richtlinie 2009/28/EG verwiesen. Dieser Begriff umfasst Förderinstrumente, die die Kosten 

erneuerbarer Energien senken, den Verkaufspreis erneuerbarer Energien erhöhen oder die Absatz

menge durch eine Verpflichtung zur Nutzung erneuerbarer Energien oder auf andere Weise stei

gern. 

In Deutschland fällt hierunter grundsätzlich nur die Förderung über das Grünstromprivileg, da für 

Strom aus erneuerbaren Energien, der nach dem EEG unmittelbar finanziell gefördert worden ist, 

aufgrund des in § 56 Absatz 2 EEG geregelten Doppelvermarktungsverbotes bereits keine Her

kunftsnachweise ausgestellt und gehandelt werden dürfen. Dies ist zukünftig nach dem Inkrafttre

ten des Gesetzes zur Neuregelung der Rechtsrahmens für die Förderung der Stromerzeugung aus 

erneuerbaren Energien vom 26. Juli 2011 (BGBl I 2011, Nr. 42, 1634 ff.) ausdrücklich in § 55 Ab

satz 1 Satz 2 geregelt. Hiernach darf künftig weder für Strom aus erneuerbaren Energien, für den 

eine Einspeisevergütung in Anspruch genommen worden ist, noch für Strom aus erneuerbaren 

Energien, der über die Marktprämie gefördert worden ist, ein Herkunftsnachweis ausgestellt wer

den. Hintergrund ist, dass nach dem neuen § 54 EEG die Ausweisung von Strom aus erneuerbaren 

Energien, der unmittelbar (über eine feste Einspeisevergütung oder über die Marktprämie) durch 

das EEG gefördert worden ist, allen Letztverbraucherinnen oder Letztverbrauchern gegenüber an

teilig ihrer finanziellen Belastung durch die EEG-Umlage ausgewiesen wird. Eine zusätzliche 

Vermarktung desselben EEG-Stroms als Strom aus erneuerbaren Energien würde zu einer Doppel

ausweisung des Stroms führen. 

Weitere Anforderungen an den Inhalt oder die Form von Herkunftsnachweisen können in der 

Durchführungsverordnung auf der Grundlage des § 6 festgelegt werden. Dies umfasst auch die op

tionale Aufführung von zusätzlichen Qualitätsmerkmalen.  
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Zu § 3 (Grundsätze für die Ausstellung, Anerkennung, Übertragung und Entwertung von 

Herkunftsnachweisen) 

Zu Absatz  1 

Absatz 1 regelt, dass die Ausstellung, Übertragung und Anerkennung von Herkunftsnachweisen 

auf Antrag durch das Umweltbundesamt erfolgt.  

Zu Absatz 2 

Die Standardgröße eines Herkunftsnachweises beträgt eine Megawattstunde. Es kann weder eine 

kleinere noch eine größere Strommenge als eine Megawattstunde durch einen Herkunftsnachweis 

ausgewiesen werden. 

Der Herkunftsnachweis bezieht sich auf die erzeugte und an Letztverbraucherinnen und Letztver

braucher gelieferte Strommenge. Die Herkunftsnachweise dienen nach Artikel 15 Absatz 1 Satz 1 

der Richtlinie 2009/28/EG dem Nachweis gegenüber der Endkundin und dem Endkunden, welchen 

Anteil die Energie aus erneuerbaren Quellen im Energiemix eines Stromversorgers, der Strom an 

Letztverbraucherinnen und Letztverbraucher liefert, ausmacht. Damit bezieht die Richtlinie 

2009/28/EG die Herkunftsnachweise nur auf Strommengen, die an Endkundinnen und Endkunden 

geliefert werden. Dieses Verständnis entspricht auch dem Inhalt des § 42 EnWG, wonach eine 

Stromkennzeichnung für Stromlieferungen eines Energieversorgungsunternehmens an Endkundin

nen und Endkunden erfolgt. Um die Ausstellung von Herkunftsnachweisen nur für die Strommen

gen zuzulassen, für die auch eine Stromkennzeichnung erfolgen kann, können Herkunftsnachweise 

auch nur für die Strommengen ausgestellt werden, die an Letztverbraucherinnen und Letztverbrau

cher geliefert werden. 

Mit dem Bezug auf die an Letztverbraucherinnen und Letztverbraucher gelieferten Strommengen 

wird lediglich klargestellt, dass Herkunftsnachweise nicht für die Brutto-Stromerzeugung, also die 

insgesamt in der Anlage erzeugten Strommengen, sondern nur für die Netto-Stromerzeugung, also 

die insgesamt erzeugten Strommengen abzüglich des Eigenverbrauchs der Stromerzeugungsanlage 

und gegebenenfalls der Trafoverluste vor der Einspeisung in das Netz ausgestellt werden können. 

Eine Lieferung an Letztverbraucherinnen und Letztverbraucher liegt nach dem EEG dann vor, 

wenn irgendeine Stromlieferung erfolgt. Dies gilt unabhängig davon, ob die Lieferung über ein 

Netz für die allgemeine Versorgung erfolgt. Durch den Bezug auf die an Letztverbraucherinnen 

und Letztverbraucher gelieferten Strommengen wird gewährleistet, dass auch Strom, der über sons

tige Netze geliefert wird, von der Regelung umfasst ist und für diesen Strom aus erneuerbaren 

Energien Herkunftsnachweise ausgestellt werden können. Eine darüber hinausgehende Koppelung 

der Herkunftsnachweise an den gelieferten Strom ist hiermit nicht notwendig verbunden. 
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Satz 2 normiert das Verbot der mehrfachen Ausstellung eines Herkunftsnachweises für dieselbe 

Strommenge. Damit wird ein zentrales Ziel des Herkunftsnachweisregisters, nämlich die Verhinde

rung einer Doppelvermarktung von Strom aus erneuerbaren Energien, umgesetzt. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 legt fest, dass ein Herkunftsnachweis aus dem Ausland nur dann anerkannt werden darf, 

wenn dieser die Vorgaben des Artikels 15 Absatz 6 und 9 der Richtlinie 2009/28/EG erfüllt. Das 

weitere Verfahren und die weiteren Voraussetzungen für die Ausstellung, Übertragung und Aner

kennung sollen in der Durchführungsverordnung auf der Grundlage des § 6 festgelegt werden.  

Zu Absatz 4 

Absatz 4 regelt die Entwertung von Herkunftsnachweisen. Ein Herkunftsnachweis wird grundsätz

lich nach seiner Verwendung oder spätestens zwölf Monate nach Erzeugung der dem Herkunfts

nachweis zugrunde liegenden Strommenge automatisch entwertet. Damit wird – entsprechend den 

Vorgaben in Artikel 15 Absatz 3 Satz 1 der Richtlinie 2009/28/EG – die maximale Frist, innerhalb 

derer ein Herkunftsnachweis verwendet werden muss, auf zwölf Monate festgesetzt. Nach seiner 

Entwertung kann ein Herkunftsnachweis nicht mehr verwendet werden. Entwertete Herkunfts

nachweise sind unverzüglich automatisch zu löschen, sobald sie zur Führung des Herkunftsnach

weisregisters nicht mehr erforderlich sind. Die Führung des Herkunftsnachweisregisters muss nach 

den Vorgaben der Richtlinie 2009/28/EG betrugssicher und zuverlässig ausgestaltet werden. Zur 

betrugssicheren Führung des Registers ist eine nachträgliche Stichprobenkontrolle der entwerteten 

Herkunftsnachweise notwendig. Die Daten der Herkunftsnachweise müssen auch nach der Entwer

tung eine gewisse Zeit gespeichert werden, um diese Kontrollen durchführen zu können. Darüber 

hinaus bleibt die Speicherung der Daten über entwertete Herkunftsnachweise bei nachträglichen 

Gerichtsverfahren solange zulässig, wie diese Daten zu Beweisführungszwecken gebraucht wer

den. Nähere Einzelheiten zu Inhalt und zu den Wirkungen der Verwendung eines Herkunftsnach

weises und zur Löschung von entwerteten Herkunftsnachweisen werden in der Durchführungsver

ordnung auf der Grundlage des § 6 geregelt. 

Zu § 4 (Übertragung von Aufgaben; Beleihung) 

§ 4 ermächtigt das Umweltbundesamt, die ihm übertragenen Aufgaben auf eine juristische Person 

mittels Rechtsverordnung zu übertragen, und setzt die Einzelheiten hierzu fest. 

Zu Absatz 1 

Durch Absatz 1 wird das Umweltbundesamt auf Grundlage von § 64 Absatz 4 Satz 2 EEG i.V.m § 

64 Absatz 4 Nummer 5 EEG ermächtigt, die Einrichtung und den Betrieb des Herkunftsnachweis
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registers sowie die Ausstellung, Anerkennung, Übertragung und Entwertung von Herkunftsnach

weisen, einschließlich der Vollstreckung der hierzu ergehenden Verwaltungsakte, ganz oder teil

weise durch Beleihung auf eine juristische Person zu übertragen, wenn diese die Gewähr dafür bie

tet, dass die übertragenen Aufgaben ordnungsgemäß und zentral für das Bundesgebiet erfüllt wer

den. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 benennt in den Nummern 1 bis 4 die einzelnen Kriterien, die eine juristische Person erfül

len muss, um die ordnungsgemäße Erfüllung der übertragenen Aufgaben zu gewährleisten. 

Nummer 1 bestimmt, dass die Personen, die die Geschäftsführung und Vertretung der Beliehenen 

ausüben, zuverlässig und fachlich geeignet sein müssen. Damit soll die korrekte und sachgemäße 

Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben gesichert werden. 

Nach Nummer 2 ist erforderlich, dass bei der Beliehenen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwen

dige Ausstattung und Organisation vorhanden ist. Hierdurch wird gewährleistet, dass die Beliehene 

auch die Kapazität für die Ausführung der hoheitlichen Tätigkeit hat und organisatorisch hierzu in 

der Lage ist. 

Nummer 3 legt fest, dass die Beliehene nur die in diesem Gesetz genannten Aufgaben wahrzuneh

men hat. Dies soll die Unabhängigkeit und Neutralität der Beliehenen bei der Wahrnehmung ho

heitlicher Tätigkeit garantieren und mögliche Interessenkollisionen verhindern. 

Zudem muss nach Nummer 4 sichergestellt sein, dass die Beliehene im Rahmen ihrer hoheitlichen 

Tätigkeit die Rechtsvorschriften über Geheimhaltung und Datenschutz einhält. Da bei der Überprü

fung der Voraussetzungen für die Ausstellung, Übertragung, Anerkennung und Entwertung eines 

Herkunftsnachweises sensible persönliche oder betriebliche Herstellerdaten anfallen können, stellt 

Nummer 4 klar, dass wirtschaftssensible und andere Daten sowie Betriebsgeheimnisse, die der Be

liehenen im Rahmen ihrer hoheitlichen Tätigkeit zugetragen werden, nach den allgemeinen Vor

schriften zu schützen sind. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 legt fest, dass die Beliehene der Rechts- und Fachaufsicht des Umweltbundesamtes unter

steht. Durch diese Vorschrift wird die staatliche Kontrolle der Rechtmäßigkeit und Zweckmäßig

keit der hoheitlichen Tätigkeit der Beliehenen gewährleistet. Daraus folgt, dass die Beliehene z. B. 

verpflichtet ist, dem Umweltbundesamt Auskunft über die Geschäftsführung zu erteilen und ihm 

Unterlagen der Beliehenen vorzulegen, um dem Umweltbundesamt die Ausübung seiner Auf

sichtspflichten zu ermöglichen. 
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Zu Absatz 4 

Nach Absatz 4 ist die Beleihung im elektronischen Bundesanzeiger bekannt zu machen. 

Zu Absatz 5 

Die Voraussetzungen für die Beendigung der Aufgabenübertragung sind in der Rechtsverordnung 

nach Absatz 1 zu regeln. Insbesondere sind dabei auch die Rechte und Pflichten der mit der Aufga

be betrauten juristischen Person festzulegen. 

Zu § 5 (Außenverkehr) 

Nach § 5 obliegt der Verkehr für den Bereich der Herkunftsnachweise mit den zuständigen Mini

sterien und Behörden anderer Mitgliedstaaten dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 

und Reaktorsicherheit. Gleiches gilt für den Verkehr mit Organen der Europäischen Union. Dabei 

sind stets die §§ 4 b und 4 c Bundesdatenschutzgesetz zu beachten. Satz 2 ermöglicht es dem Bun

desministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Zuständigkeiten auf das Umwelt

bundesamt formlos zu übertragen. Diese Vorschrift ist erforderlich, um Herkunftsnachweise aus 

anderen europäischen Staaten, die nach der Richtlinie 2009/28/EG anerkannt werden müssen, tech

nisch abwickeln und die entsprechenden Verfahren abstimmen zu können. 

Zu § 6 (Übertragung der Verordnungsermächtigung) 

Durch § 6 wird die in § 64 Absatz 4 Satz 2 sowie § 63a Absatz 2 Nummer 3 Satz 2 EEG vorgese

hene Übertragung der Verordnungsermächtigungen auf das Umweltbundesamt umgesetzt. Das 

Umweltbundesamt wird damit ermächtigt, eine entsprechende Durchführungsverordnung zu erlas

sen. 

In Nummer 1, 2, 4 und 5 werden die Verordnungsermächtigungen aus § 64 Absatz 4 Satz 1 Num

mer 1 bis 4 EEG auf das Umweltbundesamt ganz oder teilweise übertragen. Die Verordnungser

mächtigungen in § 64 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1, 2 und 4 EEG sind durch diese Verordnung be

reits teilweise umgesetzt und können daher nur für die übrigen und die nicht abschließend geregel

ten Bereiche durch eine Verordnung des Umweltbundesamts geregelt werden. So darf das Um

weltbundesamt nach § 6 Nummer 1 unter anderem über § 2 hinausgehende Anforderungen an den 

Inhalt von Herkunftsnachweise festlegen, soweit dies für die Erfüllung der Aufgaben des Her

kunftsnachweisregisters notwendig ist und der Grundsatz der Datenvermeidung und Datenspar

samkeit beachtet wird. Bei der Festlegung der Datenformate und Schnittstellen müssen die in der 

Bundesverwaltung gängigen bzw. verbindlichen Spezifikationen und Vorgaben wie etwa SAGA, 

BITV beachten werden. Die Ermächtigung in § 64 Absatz 4 Nummer 3 EEG wird hingegen insge
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samt noch nicht umgesetzt und kann daher vollständig durch die Verordnung des Umweltbundes

amts geregelt werden. 

Die Ermächtigung in Nummer 3 ermöglicht es dem Umweltbundesamt, bestimmte Voraussetzun

gen für die vorläufige oder dauerhafte Sperrung von Konten und den Ausschluss von Kontoinha

bern von der Nutzung des Herkunftsnachweisregisters festzulegen.  

Durch § 6 Absatz 2 wird die in § 63a Absatz 2 Nummer 3 Satz 2 EEG vorgesehene Möglichkeit 

umgesetzt, die Verordnungsermächtigung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und 

Reaktorsicherheit zur Festlegung von gebührenpflichtigen Tatbeständen im Zusammenhang mit der 

Ausstellung, Anerkennung, Übertragung  oder Entwertung von Herkunftsnachweisen auf das Um

weltbundesamt zu übertragen. 

Zu § 7 (Übergangsbestimmungen) 

§ 7 schränkt den Anwendungsbereich der §§ 1 bis 4 ein. Die §§ 1 bis 4 finden keine Anwendung 

auf Herkunftsnachweise, die bis zur Aufnahme des Betriebs des Herkunftsnachweisregisters ausge

stellt worden sind. Bis zur Inbetriebnahme des Herkunftsnachweisregisters richtet sich somit die 

Ausstellung, Anerkennung, Übertragung und Entwertung von Herkunftsnachweisen nach dem § 55 

EEG in der am 30. April 2011 geltenden Fassung. 

Das EEG enthält in § 66 Absatz 6 eine entsprechende Übergangsbestimmung. Hiernach richtet sich 

die Ausstellung, Anerkennung, Übertragung und Entwertung von Herkunftsnachweisen bis zur 

Aufnahme des Betriebs eines Herkunftsnachweisregisters nach dem § 55 EEG in der am 30. April 

2011 geltenden Fassung. 

Satz 2 begrenzt lediglich die Geltungsdauer von Herkunftsnachweisen, die vor der Aufnahme des 

Betriebs einer Herkunftsnachweisregisters ausgestellt wurden. Danach gelten diese Herkunfts

nachweise nach spätestens zwölf Monaten nach Betriebsaufnahme des Herkunftsnachweisregisters 

als entwertet. Eine unbeschränkte Geltungsdauer, wie sie nach altem Recht bestand, ist angesichts 

der Vorgaben der Richtlinie 2009/28/EG nicht mehr zulässig. Im Hinblick auf die Transparenz für 

den Endverbraucher und die Betrugssicherheit erscheint eine längere Gültigkeitsdauer auch nicht 

angezeigt. 

§ 6 Nummer 2 Buchstabe c ermächtigt das Umweltbundesamt, in der Durchführungsverordnung zu 

dieser Verordnung ergänzend zu § 7 Übergangsvorschriften für Herkunftsnachweise zu regeln, die 

vor der Inbetriebnahme des Herkunftsnachweisregisters ausgestellt worden sind und noch nicht den 

Vorgaben der Richtlinie 2009/28/EG und den Vorgaben dieser Verordnung und der Durchfüh

rungsverordnung entsprechen. Hierdurch soll die Möglichkeit geschaffen werden, insbesondere 

Herkunftsnachweise aus dem Ausland, die noch auf der Grundlage der Richtlinievorgaben 
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2001/77/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. September 2001 zur Förderung 

der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen im Elektrizitätsbinnenmarkt ausgestellt wor

den sind, in das neue System zu integrieren. 

Zu § 8 (Inkrafttreten) 

Nach § 8 tritt die Verordnung am Tag nach der Verkündung in Kraft.  
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